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Oberstlt d.R. Dr. Christian Richter | German Institute for Defence and Strategic  
Studies 

Schwedisches Wehrpflichtmodell und 
Grundgesetz 
Eine sicherheitspolitische und verfassungsrechtliche  
Einordnung 

Einführung 
Seit der Umwandlung in eine Freiwilligenarmee hat die Bundeswehr nahezu regelmäßig 
die jeweils anvisierte Personalstärke nicht erreicht. Insofern ist von einem grundsätzli-
chen Problem auszugehen. Zudem ist schon seit dem Jahr 2016 der Primärauftrag der 
Bundeswehr wieder die Landes- und Bündnisverteidigung.1 Der russische Angriffs-
krieg auf die Ukraine seit Februar 2022 hat die Dringlichkeit, die Einsatzfähigkeit der 
Bundeswehr für einen Verteidigungskrieg wiederherzustellen, darüber hinaus deutlich 
erhöht.2 Einsatzfähigkeit erfordert nicht nur ausreichendes Material, sondern auch aus-
reichendes Personal.3 Vor diesem Hintergrund ist es nur konsequent, dass verschiedene 
Rekrutierungsmodelle, einschließlich verpflichtender, geprüft werden. Das in die öf-
fentliche Diskussion eingebrachte sogenannte schwedische Modell einer Auswahlwehr-
pflicht hat bereits deutlichen Widerspruch erfahren. Zum einen wird eine Wiedereinset-
zung der Wehrpflicht in jeglicher Form kategorisch ausgeschlossen4 oder verfassungs-
rechtlich als nur schwierig wiedereinführbar deklariert.5 Zum anderen soll das schwe-
dische Modell in Gestalt einer Auswahlwehrpflicht mit dem Grundsatz der Wehrgerech-
tigkeit nicht vereinbar, also verfassungswidrig sein.6 

Wehrpflicht im Grundgesetz 
Zunächst ist festzuhalten, dass die Wehrpflicht nicht abgeschafft, sondern nur einfach-
gesetzlich ausgesetzt wurde. So stellt Art. 12a des Grundgesetzes (GG) nach wie vor 
fest: „Männer können vom vollendeten achtzehnten Lebensjahr an zum Dienst in den 
Streitkräften, im Bundesgrenzschutz oder in einem Zivilschutzverband verpflichtet wer-
den.“ Nach dem 2011 geänderten § 2 Wehrpflichtgesetz (WPflG) lebt die Wehrpflicht 
wieder auf, wenn der Spannungs- oder Verteidigungsfall im Parlament festgestellt wird. 
Hierzu bedarf es einer Zweidrittelmehrheit im Bundestag.7 

──── 
1  Vgl. Die Bundesregierung 2016: 5. 
2  Richter 2022a. 
3  Bemerkenswerterweise wurde dieser Umstand im politischen Diskurs seit dem 24.02.2022 von 

sicherheitspolitischen Experten nicht aufgezeigt, anders soweit ersichtlich nur Richter 2022b: 979. 
4  SPIEGEL online 2023; Decker 2024. 
5  Staib 2023. 
6  Rath 2023a; derselbe 2023b. 
7  Zum geltenden Rechtsrahmen und prospektiv Richter 2022b: 979 ff. 
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Gesetzgeberische Freiheit zur Wiedereinsetzung 
Im Übrigen ist der Gesetzgeber nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts frei, das Wehrsystem zu wählen: Freiwilligen- oder Wehrpflichtmodell. Inso-
fern kann die Regierung mit einfacher Mehrheit im Bundestag die Wehrpflicht auch 
durch einen gesetzgeberischen Akt wiedereinsetzen. Dabei steht ihr ein weiter Ermes-
sensspielraum zu.8 Die gesetzgeberische Entscheidung, die Wehrpflicht durch einen ge-
setzgeberischen Akt wieder einzusetzen, ist verfassungsrechtlich nicht an eine konkrete 
sicherheitspolitische Situation gebunden. Sie ist ein Akt freier politischer Willensbil-
dung und erfordert eine komplexe politische Beurteilung.9 

Gebot effektiver Streitkräfte 
Der Ermessensspielraum ist jedoch nicht grenzenlos. Die Funktionsfähigkeit der Bun-
deswehr hat nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts verfas-
sungsrechtlichen Rang.10 Böckenförde spricht zutreffend von einem verfassungsrecht-
lichen Gebot.11 Das lakonische Dictum des Art. 87a Abs. 1 GG, der „Bund stellt Streit-
kräfte zur Verteidigung auf“, ist also dahingehend zu verstehen, dass der Bund effektive 
Streitkräfte für einen Verteidigungskrieg aufzustellen hat.12  

Das schwedische Wehrpflichtmodell 
Die als schwedisches Wehrpflichtmodell bezeichnete Auswahlwehrpflicht wurde zuerst 
in Norwegen praktiziert.13 Insofern wäre es präziser, von einem norwegischen Wehr-
pflichtmodell zu sprechen. Allerdings wird die Auswahlwehrpflicht mittlerweile auch 
von Dänemark und damit in allen skandinavischen Staaten praktiziert. Daher handelt es 
sich derzeit um das skandinavische Wehrpflichtmodell.14 Jedoch unterliegen Frauen nur 
in Norwegen und Schweden der Wehrpflicht.15 

Schweden lässt alle 18-jährigen Staatsbürger einen umfassenden digitalen Fragebo-
gen zu den Themen Gesundheit, Bildungsgrad, Interessen und Persönlichkeit ausfüllen. 
Das Formular schließt mit der Frage zur Einstellung zu Streitkräften und Wehrdienst. 
So werden vorab Eignung und Motivation festgestellt. Die aufgrund dessen prinzipiell 
in Frage kommenden, rund ein Drittel eines Jahrganges, werden daraufhin gemustert. 
Letztendlich werden dann jedoch nur ungefähr acht Prozent eines Jahrganges für den 
Wehrdienst ausgewählt.16  

──── 
8  M. w. N.: Mehde 2023: Rn. 57 ff. 
9  Kokott/Hummel 2021: Rn. 2. 
10  Vgl. insbesondere BVerfG 1970 sowie m. w. N. Sevecke 2024: 18. 
11  Böckenförde 1964: 261. 
12  M. w. N. Kirchhof 2006: Rn. 13. 
13  Zur norwegischen Wehrpflicht vgl. Stampehl/Diersmann 2023: 257 ff.  
14  Vgl. Braw 2019; Strand 2021: 6. 
15  Allerdings hat die Regierung Dänemarks kürzlich ein Gesetzesvorhaben in das dänische Parla-

ment eingebracht, das die Ausweitung der Wehrpflicht auf Frauen vorsieht; vgl. Wiegold 2024. 
16  Zur aktuellen Rekrutierungspraxis in Schweden Hård af Segerstad 2024. 



 
 

Schwedisches Wehrpflichtmodell und Grundgesetz – 3 

 
 statement 1/2024 

Der Aspekt, ausgewählt worden zu sein und der Eindruck, dass der Wehrdienst vor-
teilhaft für das spätere berufliche Fortkommen ist, führen in Schweden dazu, den Wehr-
dienst nicht zu verweigern. Entsprechend versehen die schwedischen Wehrpflichtigen 
ihren Dienst in den Streitkräften letztlich freiwillig.17 In Norwegen soll es sogar regel-
mäßig zu unzulässigen Beeinflussungsversuchen kommen, damit Angehörige zum 
Wehrdienst ausgewählt werden.18 Die schwedische Auswahlwehrpflicht ist in ihrer der-
zeitigen Praxis somit de facto eine Pflicht ohne Zwang. Allerdings sieht die schwedische 
Rechtsordnung auch rechtliche Konsequenzen, einschließlich Gefängnisstrafen, für den 
Nichtantritt des Wehrdienstes vor.19 Es handelt sich in Schweden, Norwegen und Dä-
nemark also gleichwohl um eine echte Rechtspflicht. Entsprechend wären bei einer et-
waigen Einführung dieses Modells die folgenden verfassungsrechtlichen Aspekte zu 
berücksichtigen. 

Wehrgerechtigkeit  
Käme es in Deutschland zur Einführung eines entsprechenden Modells, wäre ein Ver-
stoß gegen den Grundsatz der Wehrgerechtigkeit grundsätzlich denkbar. Begrifflich 
stammt er aus dem politischen Diskurs und wurde in der Rechtsprechung aus dem 
Gleichheitsgrundsatz entwickelt.20 Nach der Auffassung des Bundesverwaltungsge-
richts kann eine allzu deutliche Lücke zwischen der Zahl der für die Bundeswehr ver-
fügbaren und der Zahl der tatsächlich einberufenen Wehrpflichtigen dem Grundsatz der 
Wehrgerechtigkeit widersprechen.21 Eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
zu dieser Frage blieb bis zur Aussetzung der Wehrpflicht 2011 allerdings aus. In einem 
Beschluss aus dem Jahr 2004 konstatierte das Bundesverfassungsgericht, dass die Frage 
zu klären sei, ob die Wehrgerechtigkeit noch gewährleistet ist, wenn nur ein geringer 
Teil der wehrpflichtigen Männer zur Bundeswehr einberufen wird.22 Insofern ist noch 
nicht absehbar, wie sich das Bundesverfassungsgericht konkret zur Frage der Wehrge-
rechtigkeit im Falle der Einführung eines Auswahlwehrdienstes positionieren wird.  

Im Übrigen ist das vom Bundesverwaltungsgericht bislang entwickelte Verständnis 
von Wehrgerechtigkeit nicht zu holzschnittartig zu verstehen. Wenn eine allzu deutliche 
Lücke zwischen der Zahl der verfügbaren und der Zahl der tatsächlich einberufenen 
Wehrpflichtigen klaffen sollte, würde es jeglicher verfassungsrechtlichen Legitimation 
entbehren, über den Bedarf der Streitkräfte hinaus Wehrpflichtige einzuziehen, nur da-
mit ein bloß schematisches Verständnis von Wehrgerechtigkeit aufrechterhalten wird. 
Umgekehrt die Wehrpflicht auszusetzen, weil Jahrgangszahlen mit verfügbaren Wehr-
pflichtigen auf der einen und der sicherheitspolitische Bedarf an Wehrpflichtigen auf 
der anderen Seite nicht in Einklang zu bringen sind, genauso. Sonst würden letztlich 
zwei Größen aus dem Bereich des Seins und nicht des Sollens darüber entscheiden, ob 
Deutschland effektive Streitkräfte zur Verteidigung aufstellen kann. 

──── 
17  Strand 2021: 8 f. 
18  Braw 2019: 15. 
19  Egleder 2024: 35. 
20  Vgl. Blom 2012: 6 ff. 
21  BVerwG 2005. 
22  BVerfG 2004. 
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Das Bundesverwaltungsgericht selbst hat nämlich auch festgestellt, dass die Aus-
wahl der einzuberufenden Wehrpflichtigen „alleine nach dem Interesse der Bundeswehr 
an der optimalen Deckung ihres Personalbedarfs anhand konkret gegebener Wehrer-
satzlage und mithin nach spezifischen Gründen des öffentlichen Wohls“23 zu bestim-
men ist.24 

Der Grundsatz der Wehrgerechtigkeit ist demnach nur so zu verstehen, dass der 
Gleichheitssatz aus Art. 3 GG im Sinne der staatsbürgerlichen Lasten- und Pflichten-
gleichheit zu beachten ist. Für ein verfassungsgemäßes Auswahlwehrpflichtmodell 
könnte ein individueller Pflichtenausgleich durch eine steuerliche Sonderabgabe der 
nichteingezogenen Wehrpflichtigen erfolgen, einer Art Wehrabgabe.25 Hier bestünde 
möglicherweise aber die Gefahr einer sozialen Benachteiligung finanziell schlechter ge-
stellter Bevölkerungsgruppen.26 Daher könnte man umgekehrt Wehrpflichtige nach er-
folgtem Wehrdienst beispielsweise für einen begrenzten Zeitraum von der Einkom-
menssteuerpflicht befreien. Denkbar sind auch finanzielle Anreize für Bildung. Entspre-
chende Regelungen dieser Auswahlwehrpflicht könnten in § 2 WPflG festgelegt wer-
den, ohne die Verfassung zu ändern.27  

Ungeklärt dürfte sein, wie zu verfahren ist, wenn es zu dem zumindest theoretisch 
denkbaren Fall kommt, dass bei zwei Wehrpflichtigen Eignungsidentität besteht und 
nur ein Dienstposten zu besetzen ist. Ob ein Losverfahren28 verfassungsgemäß wäre, ist 
höchst fraglich. Eine Auswahl per Zufall wird in der Literatur explizit zurückgewie-
sen.29 

Wehrpflicht für Frauen 
Die mögliche Ausdehnung der Wehrpflicht auf Frauen birgt ein nicht unerhebliches 
personelles Potential. Zumindest sollte die Einbeziehung von Frauen aus rechtspoliti-
schen Gründen diskutiert werden.30 Entgegen ganz vereinzelter Stimmen in der Litera-
tur31 ist die Ausweitung der Wehrpflicht auf Frauen weder verfassungsrechtlich noch 
europarechtlich oder völkerrechtlich geboten.32 Aufgrund der auch heute noch nach-
weisbaren Mehrbelastungen von Frauen bei der Betreuung von Kindern und der Pflege 
von Angehörigen ist die Vermeidung einer zusätzlichen rechtlichen Inpflichtnahme 
nicht nur rechtspolitisch, sondern auch rechtlich zumindest vertretbar. Diese Auffassung 
entspricht auch dem Stand der Rechtsprechung.33 

──── 
23  Zitiert nach Bernzen/Bertram 2010: 111. 
24  Ebd. 
25  Ähnlich bereits Bernzen/Bertram 2010: 112. 
26  So auch schon Stampehl/Diersmann 2023: 263. 
27  Ablehnend Ipsen 2001: 471. Darüber hinaus hält Ipsen einen Auswahlwehrdienst sogar nach Än-

derung des Grundgesetzes für verfassungswidrig, derselbe: 472. 
28  In Dänemark wird für die Endauswahl ein Losverfahren angewendet. Schweden und Norwegen 

hingegen praktizieren kein Losverfahren. 
29  Kämmerer 2021: Rn. 20; Kokott/Hummel 2021: Rn. 1. 
30  Ähnlich bereits Kokott/Hummel 2021: Rn. 8. 
31  Soweit ersichtlich nur und mit abwegiger Argumentation Schiffbauer 2022: 58. 
32  M. w. N.: Kokott/Hummel 2021: Rn. 5 ff.; Mehde 2023: Rn. 48 ff. 
33  M. w. N.: Mehde 2023: Rn. 50. 
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Falls ein Wehrpflichtmodell eingeführt werden soll, das die Wehrpflicht auch auf 
Frauen erstreckt, ist eine Verfassungsänderung erforderlich.  

Verfassungsrechtliches Gebot funktionstüchtiger  
Streitkräfte 
Die Entscheidung über die Wiedereinsetzung der herkömmlichen Wehrpflicht oder der 
Einführung einer Auswahlwehrpflicht ist eine politische und unterliegt einem weiten 
verfassungsrechtlichen Ermessensspielraum. Der Verfassungsauftrag aus Art. 87a Abs. 
1 GG, effektive Streitkräfte zu unterhalten, dürfte diesen Ermessensspielraum in beson-
derer sicherheitspolitischer Situation allerdings reduzieren, wenn Personal auf freiwil-
liger Basis nicht ausreichend rekrutiert werden kann.34 Dann wäre nur das Wiederauf-
leben der Wehrpflicht die einzig zulässige gesetzgeberische Entscheidung. Zumindest 
ist das Gebot, funktionstüchtige Streitkräfte zur Verteidigung Deutschlands zu unter-
halten, ein rechtspolitisches Argument von besonderem Gewicht für ein verpflichtendes 
Rekrutierungsmodell. 

Die Streitkräfte erreichen derzeit in den maßgeblichen vier Bereichen wohl nicht 
die erforderliche Personalstärke: Die geplante Friedensstärke der Streitkräfte wird nicht 
erreicht, zudem wird ein Personalzuwachs um mehr als 20.000 Soldaten und Soldatin-
nen anvisiert.35 Die personelle Aufwuchsfähigkeit für ein Szenario der Landes- und 
Bündnisverteidigung ist mangels einer ausreichenden Anzahl an Reservisten nicht oder 
nicht nennenswert gegeben.36 Die personelle Durchhaltefähigkeit, um bei intensiven 
und hochintensiven Gefechten in einem Szenario der Landes- und Bündnisverteidigung 
zu bestehen, dürfte derzeit höchstens für wenige Tage gewährleistet sein.37 Heimat-
schutzverbände, die kritische Infrastruktur in einem Szenario der Landes- und Bündnis-
verteidigung wirksam schützen, befinden sich derzeit erst im Aufbau und verfügen bis-
lang nicht einmal ansatzweise über ausreichendes Personal.38 

Vor diesem Hintergrund drängt sich ein Wehrpflichtmodell rechtspolitisch geradezu 
auf. Auch wenn genau zu prüfen ist, durch welches Wehrpflichtmodell die jeweiligen 
Bereiche personell verstärkt werden könnten. Ob es darüber hinaus sogar verfassungs-
rechtlich geboten ist, ein Wehrpflichtmodell an sich einzuführen respektive wiederein-
zusetzen, ist nicht auszuschließen. 

Fazit 
Die Wehrpflicht ist verfassungsrechtlich nicht schwierig wiedereinzusetzen. Neben der 
Möglichkeit der Wiedereinsetzung im Spannungs- oder Verteidigungsfall kann sie auch 
durch einfachgesetzliche Mehrheit wieder aktiviert werden. Lediglich die Einbeziehung 
von Frauen würde eine Verfassungsänderung erfordern. Die Erfüllung der allgemeinen 

──── 
34  Mehde 2023: Rn. 61 mit Verweis auf Richter 2022b: 985. Angesichts der jetzigen Sicherheitslage 

sieht dies bereits heute als gegeben Freudenberg 2024: 20. 
35  Fehr 2024. 
36  Umfassend Mühle 2023. 
37  Ebd.: 14. 
38  Ebd.: 29. 
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Wehrpflicht ist nach dem Bundesverfassungsgericht demokratische Normalität.39 Eine 
Praxis in Gestalt der Auswahlwehrpflicht wäre wahrscheinlich nicht per se verfassungs-
widrig. In entsprechender sicherheitspolitischer Situation und im Falle eines nicht realen 
alternativen Freiwilligenmodells wäre sie aufgrund des verfassungsrechtlichen Gebots 
funktionstüchtiger Streitkräfte möglicherweise sogar obligat. Ein Auswahlwehrpflicht-
modell müsste aber auch das Gebot der Wehrgerechtigkeit beachten. Die spezifischen 
gesetzlichen Regelungen des konkreten Auswahlverfahrens müssten mit dem Grundsatz 
der staatsbürgerlichen Lasten- und Pflichtengleichheit aus Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar 
sein. 
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